
(2) Die Benutzungsgebühren werden je Kind, das einen Betreuungsplatz innehat, 
erhoben. Die Benutzungsgebühren werden abhängig von Art und Umfang des 
Betreuungsangebots bemessen. In den Benutzungsgebühren ist keine Verpflegung 
enthalten. Näheres zu den Betreuungsangeboten ergibt sich aus dem§ 2 dieser Satzung 
bzw. aus den Aufnahmeunterlagen für die Schulkindbetreuung der Gemeinde 
Sonnenbühl.

§ 4 - Gebührenschuldner
(1) Für den Besuch der Schulkindbetreuung werden Benutzungsgebühren erhoben.
Gebührenschuldner sind die Eltern/Erziehungsberechtigten.

(2) Gebührenschuldner ist, wer die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes
beantragt hat.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 5 - Gebührenhöhe
(1) Für die Inanspruchnahme der Schulkindbetreuung werden monatlich
Benutzungsgebühren erhoben. Die Benutzungsgebühren sind für 11 Monate
unabhängig von Schließung der Einrichtung, Ferien oder vorübergehender
Nichtbenutzung der Einrichtung zu entrichten. Die Benutzungsgebühren werden je Kind
und Betreuungsmodell erhoben. Die Höhe des Elternbeitrages bestimmt sich nach der
Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und die nicht nur
vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben. Unterhaltspflichtige Kinder,
die nicht im Haushalt des Gebührenschuldners leben, werden nicht berücksichtigt.
Ändert sich die Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder, so wird die Benutzungsgebühr
auf Antrag ab dem Antragsmonat neu festgesetzt.

(2) Höhe der Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme eines Betreuungsmodells im
Einzelnen:

Staffelung 
aktuelle 

Betreuungsart 
Gebühr/Monat 

Frühbetreuung (5 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 34€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 27 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 23€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 11 € 

Nachmittagsbetreuung (5 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 66€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 51 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 44€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 22€ 

(Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten) 

Staffelung 
aktuelle 

Betreuungsart 
Gebühr/Monat 

Frühbetreuung (4 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 27€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 21€ 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 18€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 9€ 

Nachmittagsbetreuung (4 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 53 € 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 41 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 35 € 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 18€ 

(Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten) 
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Betreuungsart Staffelung 

aktuelle 
Gebühr/Monat 

Frühbetreuung (3 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 21€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 16€ 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 14 € 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 7€ 

Nachmittagsbetreuung (3 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 40€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 31 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 27€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 13€ 

(Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten) 

Staffelung 
aktuelle 

Betreuungsart 
Gebühr/Monat 

Frühbetreuung (2 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 14€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 11€ 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 9€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 5€ 

Nachmittagsbetreuung (2 Tage) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 26 € 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 21€ 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 18€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 9€ 

(Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten) 

Staffelung 
aktuelle 

Betreuungsart 
Gebühr/Monat 

Frühbetreuung (1 Tag) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 7€ 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 6€ 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 5€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 2€ 

Nachmittagsbetreuung (1 Tag) für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind 13 € 
Schulkind für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern 10€ 

für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern 9€ 
für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern oder mehr Kindern 5€ 

(Die Benutzungsgebühr ist für 11 Monate im Kalenderjahr zu entrichten) 

(3) In den Benutzungsgebühren ist keine Verpflegung enthalten.

§ 6 - Entstehung und Fälligkeit der Zahlung
(4) Die Gebührenschuld für die Schulkindbetreuung entsteht zum 1. des Monats, in dem 
der Betreuungsbeginn des Kindes liegt.

(5) Da die Benutzungsgebühren eine Beteiligung an den gesamten Betriebs- und 
Personalkosten der Einrichtung darstellt sind diese auch während der Ferien, bei 
vorübergehender Schließung, bei längerem Fehlen des Schulkindes und bis zur 
Wirksamkeit einer Abmeldung des Schulkindes voll zu bezahlen. Für Schulkinder die auf 
eine weiterführende Schule wechseln, ist die Benutzungsgebühr bis zum 
Schuljahresende zu bezahlen.

(6) Die festgesetzte Benutzungsgebühr gilt bis zum Erlass eines neuen Bescheids oder 
eines Änderungsbescheids, längstens jedoch bis zum Ende der Gebührenpflicht.

(7) Die Benutzungsgebühr, die quartalsweise erhoben wird, ist jeweils zum 15. des 
letzten Monats im Quartal im Voraus zu entrichten. Soweit Gebühren für zurückliegende 
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